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SVP-Landratsfraktion des Kantons Glarus

Herr LandratsPräsident
Emit Küng
Rathaus
8750 Gtarus

Netstat, 20. Aprit 2026

I nterpell,ation <Kostenfotgen der Teil,revision Bitd u ngsgesetz (Umsetzung per 01 .

August 20261>

Sehr geehrter Herr LandratspräSident, Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Artiket 82 der Landratsverordnung reichen die unterzeichnenden Landräte

im Namen der SVP-Landratsfraktion nachfotgende Fragen zur Beantwortung durch den

Regierungsrat ein.

Ausgangslage:

Gemäss Medienmitteil,ung vom 13. März2O26 setzt der Regierungsrat die vom Landrat an

den Sitzungen vom 11. und 25. Februar 2026 beschtossenen Anpassungen der

Verordnung des Bitdungsgesetzes per 01. August 2026 in Kraft. Grundtage bitdete der

Bericht des Regierungsrates vom 02. Dezember 2025.

Die Gemeinden sind für die Umsetzung verantwortl,ich und tragen die daraus

entstehenden Mehrkosten. ln der Gemeinde Gtarus Nord wurden die Auswirkungen der

beschl,ossenen Anderungen im Hinbtick auf das Budgel2027 systematisch berechnet,

wetche sich mutmasstich in atten dreiGemeinden ähntich auswirken.

Die aktuette Schutraumptanung der Gemeinde Gtarus Nord zeigt in den kommenden

Jahren einen zusätztichen Bedarf von bis zu 12 Kl"assenzimmern, sofern die neue

Ktassenobergrenze eingehatten werden sott-

lnsgesamt führen diese Effekte und die Attersenttastung in der Gemeinde Gtarus Nord zu

jährtichen Mehrkosten in der Erfotgsrechnung von rund CHF 2.5 Mio. (ohne lnvestitionen

in die lnfrastruktur), was einer Kostensteigerung von über 1O o/o im Bitdungsbereich

entspricht.

lm Bericht des Regierungsrates vom 02. Dezember 2025 wurden hingegen

ausschtiesstich die Kosten der Attersentl.astung in der Höhe von CHF 510'000.- für den

ganzen Kanton ausgewiesen. Die oben dargestel,l,ten strukturetten Mehrkosten wurden

nicht transpa rent dargetegl.
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Wir getangen deshatb mitfolgenden Fragen an den Regierungsrat:

1. War dem Regierungsrat im Zeitpunkt der Berichterstattung vom 02. Dezember

2O2S bekannt, dass die Reduktion des Vol,tpensums bei gteichbteibender

Jahresarbeitszeit zu einem systematischen Mehrbedarf an personetten

Ressourcen führt?

2. Weshatb wurde im Bericht tedigtich die Attersenttastung mit CHF 510'000.-

ausgewiesen, nicht jedoch die erhebtichen Mehrkosten aus der Anpassung

Ktassengrössen?

3. Weshatb wurden die finanziel.ten Auswirkungen der durch die Kommission

Bitdung/Kuttur und Votkswirtschaft/lnneres vorgenommenen Anpassungen nicht

vol,tständ ig quantifiziert und offengetegt?

4. Aus wetchen Gründen wurde auf eine konsotidierte Darstel,l,ung der

Gesa mtkoste nfotgen sä mttiche r M assnah men verzichtet?

5. Weshatb wurden die absehbaren Auswirkungen der Reduktion der Ktassengrösse

auf die Anzaht Ktassen, den Personatbedarf und den Schulraumbedarf nicht in die

Vorlage integriert?

6. Wie stel.tt der Regierungsrat sicher, dass die Gemeinden beizukünftigen Vortagen

vol,l.ständig und transparent über die finanzietten Auswirkungen informiert

werden?

7. lst der Regierungsrat bereit, die Umsetzung unter BerÜcksichtigung der effektiven

Kostenfol,gen zu Überprüfen und dem Landrat eine angepasste

Entscheidungsgrundtage vorzu legen?

Für die Beantwortung unserer Fragen danken wir lhnen im Voraus und verbteiben mit

vorzügticher Hochachtung.

lm Namen der SVP-Landratsfraktion des Kantons Gtarus

Landrat M SchnyderLandrat Kaspar Krieg
Fraktionspräsident
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